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(54) Drehgelenkbeschlag, vorzugsweise für Polstermöbel mit einer verstellbaren Lehne, und ein 
Polstermöbel

(57) Die Erfindung betrifft einen Drehgelenkbe-
schlag, vorzugsweise für Möbel, Polstermöbel oder der-
gleichen mit einer verstellbaren Lehne, aufweisend zu-
mindest zwei, über einen festen Drehpunkt (8) verbun-
dene Gelenkschenkel (6, 7), die schwenkbar zueinander
ausgestaltet sind, wobei ein erster Gelenkschenkel (6)
mittels einer zumindest zweiteilig ausgebildeten Längs-
führung (9) in Richtung Schenkellängsachse längenver-
stellbar ausgeführt ist. Bei einem Drehgelenkbeschlag,
welcher einfach herzustellen ist und trotzdem Faltenver-
werfungen des Polstermöbels unterbindet, ist ein erster
Teil (9.1) der Längsführung (9) des ersten Gelenkschen-
kels (6) stabförmig ausgebildet und von einem zweiten
Teil (9.2) der Längsführung (9) umschlossen ist, wobei
das erste Teil (9.1) zum zweiten Teil (9.2) drehbar um
die Schenkellängsachse ausgestaltet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Dreh-
gelenkbeschlag nach dem Oberbegriff von Anspruch 1,
vorzugsweise für Möbel, Polstermöbel oder dergleichen
mit einer verstellbaren Lehne, aufweisend zumindest
zwei, über einen festen Drehpunkt verbundene Gelenk-
schenkel, die schwenkbar zueinander ausgestaltet sind,
wobei ein erster Gelenkschenkel mittels einer zumindest
zweiteilig ausgebildeten Längsführung in Richtung
Schenkellängsachse längenverstellbar ausgeführt ist.
Ferner betrifft die Erfindung auch ein Polstermöbel nach
dem Oberbegriff von Anspruch 11.
[0002] Sitz-/Liegemöbel mit einem abwinkelbaren
Funktionsteil (z.B. einer Kopfstütze oder einer Rücken-
lehne) sind hinreichend bekannt. Ein solches Polstermö-
bel ist in der DE 20 2005 015 275 U1 offenbart, wo ein
Gelenkbeschlag verwendet wird, welcher aus zwei Ge-
lenkschenkeln besteht, wobei der untere Gelenkschen-
kel fest mit dem Korpus des Sitz-/Liegemöbels verbun-
den ist, während der obere Gelenkschenkel an dem be-
weglichen Funktionsteil befestigt ist. Dabei ist das be-
wegliche Funktionsteil längenverstellbar über ein Kopp-
lungsteil mit dem Drehgelenkbeschlag verbunden. Hier-
für gleitet das Kopplungsteil an dem oberen Gelenk-
schenkel entlang.
[0003] Aus der DE 299 22 329 U1 ist ebenfalls ein Pols-
termöbel mit einem verstellbaren Kopfpolster bekannt.
Dabei kommt ein Gelenkbeschlag mit einer Rastfunktion
zum Einsatz, wobei der untere Gelenkschenkel mit dem
Korpus des Polstermöbels und der obere Gelenkschen-
kel höhenverstellbar mit der Kopfstütze verbunden ist.
Zusätzlich kommt ein Zuggurt zum Einsatz, der dazu
dient, dass die Kopfstütze je nach Verstellwinkel an den
Korpus des Polstermöbels zurückgezogen wird. Die
Längsverstellung eines Polsterstreckers wird dabei über
ein C-Profil einer kopfteilfesten Führungsschiene ermög-
licht.
[0004] Ein längenverstellbarer Gelenkbeschlag für ein
Polstermöbelteil ist in der DE 20 2007 017 997 U1 offen-
bart. Der untere Gelenkbeschlag wird hierbei ebenfalls
an dem Korpus des Polstermöbels befestigt, während
der obere Gelenkbeschlag längsverstellbar an dem be-
weglichen Polstermöbelteil arretiert ist. Hierfür ist eine
teleskopartige Führung vorgesehen, die durch eine
Längsbohrung realisiert wird, in der wenigstens ein Füh-
rungszapfen vom längenverstellbaren Befestigungsteil,
der schlittenförmig ausgestaltet ist, entlang gleiten kann.
[0005] Trotz komplexer Ausgestaltung der erläuterten
Gelenkbeschläge kann es beim Stauchen und Strecken
des Polstermöbels im Gelenkbereich zu einer Faltenver-
werfung des Polsters kommen, welche den Komfort des
Polstermöbels bei der Nutzung einschränkt. Eine solche
Faltenverwerfung ist auf ein Klemmen der C-förmigen
Linearführung zurückzuführen, die von einer Winkelver-
schiebung des beweglichen Polsterteiles zum festste-
henden Polsterteil hervor gerufen wird.
[0006] Ausgehend von dem zuvor erwähnten Stand

der Technik ist es daher Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen Drehgelenkbeschlag sowie ein Polster-
möbel anzugeben, der die Nachteile aus dem Stand der
Technik überwindet. Insbesondere ist es eine weitere
Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Drehgelenk-
beschlag sowie ein Polstermöbel anzugeben, welches
eine solide und einfache Konstruktion aufweist, und wel-
che zuverlässig eine Faltenbildung bei der Stauchung
des Polstermöbels unterbindet.
[0007] Die Lösung der Aufgabe wird durch einen Dreh-
gelenkbeschlag nach Anspruch 1, insbesondere aus
dem kennzeichnenden Teil, angegebenen Maßnahmen
erreicht. Außerdem wird die Aufgabe auch durch ein
Polstermöbel gemäß des Anspruchs 11, insbesondere
aus dem kennzeichnenden Teil, gelöst. Das erfindungs-
gemäße Polstermöbel kann dabei zumindest einen er-
findungsgemäßen Drehgelenkbeschlag aufweisen. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen
Drehgelenkbeschlags sowie des erfindungsgemäße
Polstermöbels sind in den Unteransprüchen aufgeführt.
Somit gelten im Rahmen der Offenbarung technische
Merkmale des erfindungsgemäßen Drehgelenkbe-
schlags auch für das erfindungsgemäße Polstermöbel
und umgekehrt, so dass diesbezüglich auch wechselsei-
tig Bezug genommen werden kann. Unter dem Begriff
Polstermöbel wird im Rahmen dieser Erfindung jegliches
Möbelstück, wie z. B. Betten, Sessel, Stühle etc. verstan-
den.
[0008] Dem Drehgelenkbeschlag nach Anspruch 1
kommt folgende besondere Bedeutung zu. Bei dem er-
findungsgemäßen Drehgelenkbeschlag ist ein erster Teil
der Längsführung des ersten Gelenkschenkels stabför-
mig ausgebildet und von dem zweiten Teil der Längsfüh-
rung umschlossen, wobei das erste Teil zum zweiten Teil
drehbar um die Schenkellängsachse ausgestaltet ist.
Dies hat den Vorteil, dass während der Linearführung
auch gleichzeitig eine Drehbewegung zugelassen ist,
welche Winkelverstellungen bzw. Winkelfehler zwischen
dem ersten Teil der Längsführung des ersten Gelenk-
schenkels und dem zweiten Teil der Längsführung des
ersten Gelenkschenkels zulassen. Derartige Winkelver-
stellung bzw. Winkelfehler werden durch die vorgeschla-
gene Anordnung ausgeglichen, so dass keinerlei Falten-
verwerfung bei der Stauchung eines Polstermöbels auf-
tritt. Für den vorgeschlagenen Drehgelenkbeschlag kön-
nen Standardbauteile verwendet werden, die die Her-
stellungskosten des Drehgelenkbeschlages reduzieren.
[0009] Ferner kann es bei dem erfindungsgemäßen
Drehgelenkbeschlag vorgesehen sein, dass das zweite
Teil der Längsführung das erste Teil der Längsführung
umfangmäßig vollständig umschließt. Dadurch wird bei
der Bewegung des ersten und des zweiten Teils der
Längsführung zueinander ein zusätzlicher Freiheitsgrad
für die Drehung gewonnen, wobei das erste Teil zum
zweiten Teil bis annähernd 360° drehbar sind. Das Pols-
termöbel bleibt dabei im Gelenkbereich flexibel in Längs-
richtung bewegbar.
[0010] Vorteilhafterweise kann das zweite Teil der
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Längsführung rohrartig ausgestaltet sein, indem das ers-
te Teil der Längsführung zumindest teilweise drehbar
und längsverschiebbar gelagert ist. Die Verwendung ei-
ner rohrartigen Ausführung des zweiten Teils der Längs-
führung reduziert die Kosten für den Drehgelenkbe-
schlag, da keine komplexen Bauteile für die Anfertigung
des Drehgelenkbeschlages erforderlich sind. Durch die
Verschiebbarkeit des ersten Teiles im zweiten Teil in
Richtung Schenkellängsachse wird die unterschiedliche
Länge des Drehgelenkbeschlages einfach realisiert.
[0011] Es ist im Rahmen der Erfindung denkbar, dass
der zweite Teil der Längsführung einen im Wesentlichen
kreisförmigen Querschnitt aufweist. Aufgrund dieser
Ausgestaltung kann der erste Teil einfach aus einem,
einen entsprechenden Querschnitt aufweisenden Stab-
teil, insbesondere aus Metall oder verstärkten Kunststoff,
und somit kostengünstig hergestellt werden.
[0012] Auch kann es bei dem erfindungsgemäßen
Drehgelenkbeschlag vorgesehen sein, dass zwischen
den beiden Teilen der Längsführung wenigstens ein Glei-
telement, insbesondere aus Kunststoff, angeordnet ist.
Das Gleitelement trägt dazu bei, dass insbesondere die
mechanische Reibung zwischen dem ersten und dem
zweiten Teil der Längsführung verringert wird. Das Glei-
telement kann durch einen Schrumpfschlauch über dem
ersten Teil der Längsführung ausgeführt sein. Auch ist
es denkbar, dass ein Kunststoffrohr über dem ersten Teil
der Längsführung als Gleitelement dient. Dabei ist vor-
zugsweise der Außendurchmesser des Kunststoffrohrs
als Gleitpassung zum Innendurchmesser des zweiten
Teils der Längsführung ausgestaltet. Ferner kann das
Gleitelement mit einem Anschlag versehen sein, der bei-
spielsweise als Kragen (in Richtung des Drehpunktes)
ausgestaltet ist. Durch diesen kragenartigen Anschlag
können Geräusche beim Zusammenfahren der Längs-
führungen deutlich reduziert werden.
[0013] Es erscheint besonders vorteilhaft, dass zwi-
schen den beiden Teilen der Längsführung wenigstens
ein Anschlag vorgesehen ist, um die Drehbewegung
und/oder die Längsverschiebung der Längsführung zu
begrenzen. Somit wird sichergestellt, dass ein Verklem-
men des ersten und des zweiten Teiles der Längsführung
zueinander verhindert wird. Außerdem kann somit ein zu
weites Herausfahren der Längsführung zuverlässig ver-
hindert werden.
[0014] Ebenfalls kann es bei dem erfindungsgemäßen
Drehgelenkbeschlag vorgesehen sein, dass der Quer-
schnitt des rohrartig ausgestalteten zweiten Teiles der
Längsführung größer ist, als eine, in dem zweiten Teil
der Längsführung quer verlaufende Ausdehnung des
ersten Teiles der Längsführung. Dadurch wird gewähr-
leistet, dass sich das erste Teil der Längsführung frei
innerhalb des zweiten Teiles der Längsführung hinsicht-
lich der zwei vorhandenen Freiheitsgrade bewegen
kann. Dabei kann das Spiel zwischen den beiden Teilen
der Längsführung minimal ausgestaltet sein, um ein
Schlackern oder sogar ein Verklemmen zu vermeiden.
[0015] Ferner können bei dem erfindungsgemäßen

Drehgelenkbeschlag der erste und der zweite Gelenk-
schenkel durch eine kraftschlüssige, den Drehpunkt ent-
haltende Verbindung miteinander verbunden sein. Mit-
tels einer solchen kraftschlüssigen Verbindung ist die
Verstellkraft des Gelenkes beliebig einstellbar.
[0016] Es ist im Rahmen der Erfindung vorstellbar,
dass die kraftschlüssige Verbindung als Schrauben-Mut-
ter-Kombination ausgebildet ist, wobei insbesondere die
Mutter als selbstsichernde Mutter ausgestaltet ist. Eine
solche Schrauben-Mutter-Kombination erlaubt eine zu-
verlässige, langlebige Verbindung des ersten und des
zweiten Gelenkschenkels. Hierbei ist es besonders vor-
teilhaft, wenn eine selbstsichernde Mutter zur Verwen-
dung kommt. Auch kann nach einem Einstellen der Vor-
spannkraft im Drehpunkt des Drehgelenkbeschlags ein
Sicherungslack die Schrauben-Mutter-Kombination
stoffschlüssig fixieren. Anstelle der erwähnten Schrau-
ben-Mutter-Kombination kann auch eine Nietverbindung
zum Einsatz kommen, die bereits den Vorteil aufweist,
dass sie nicht von selbst lösbar ist.
[0017] Es ist ferner bei dem erfindungsgemäßen Dreh-
gelenkbeschlag denkbar, dass der stabförmige erste Teil
der Längsführung und/oder der zweite Gelenkschenkel
mindestens zwei Teilgelenkschenkeln aufweist, welche
in ihrer Längserstreckung übereinanderliegend befestigt
sind, wobei die mittels der kraftschlüssigen Verbindung
gehaltenen Enden der Teilgelenkschenkel des ersten
Teiles der Längsführung und des zweiten Gelenkschen-
kels voneinander nach außen gespreizt ausgebildet sind
und ineinander greifen. Diese Ausgestaltung realisiert ei-
nen besonders stabilen Drehgelenkbeschlag, welcher
insbesondere im Bereich des Drehpunktes durch die ver-
größerte Reibungsfläche hohe Kräfte aufnehmen kann.
[0018] Die Erfindung ist nicht nur auf einen Drehge-
lenkbeschlag gemäß Anspruch 1 gerichtet, sondern um-
fasst ebenfalls ein Polstermöbel gemäß Anspruch 11.
[0019] Dieses Polstermöbel weist ein feststehendes
Rückenteil mit einer Lehne, welche in ihrer Position mit-
tels eines Gelenkbeschlages veränderbar ist, auf. Der
Gelenkbeschlag ist dabei als Drehgelenkbeschlag nach
einem der Merkmale dieser Schutzrechtsanmeldung
ausgebildet. Ein solches Polstermöbel ist ohne Falten-
verwerfung höhenverstellbar bzw. winkelverstellbar. Ei-
ne Verspannung des Polsters der Lehne bei der Verän-
derung der Position wird zuverlässig unterbunden, da
der verwendete Drehgelenkbeschlag innerhalb zweier
Freiheitsgrade bewegbar ist.
[0020] Es kann bei dem erfindungsgemäßen Polster-
möbel vorgesehen sein, dass der zweite Gelenkschenkel
an einem feststehenden Element der Lehne oder einem
Gestell des Polstermöbels und der erste Gelenkschenkel
über die Längsführung an einem oberen, bewegbaren
Element der Lehne befestigt ist. Dadurch wird erreicht,
dass die Lehne trotz ihrer Beweglichkeit in zwei Freiheits-
graden fest an dem Polstermöbel arretiert ist.
[0021] Auch ist es bei dem erfindungsgemäßen Pols-
termöbel möglich, dass der Drehgelenkbeschlag annä-
hernd senkrecht zur Höhenerstreckung des feststehen-
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den Rückenteiles in der, an das Rückenteil angelehnten
Lehne ausgebildet ist, wobei die kraftschlüssige, den
Drehpunkt umfassende Verbindung nahe einem oberen
Ende des Rückenteiles positioniert ist. Mit dieser Ausge-
staltung wird gewährleistet, dass das Knicken des Ge-
lenkes und somit der Lehne mit der Ausgestaltung des
Rückenteiles abgestimmt ist.
[0022] Anstelle der erwähnten Rückenlehne an einem
Möbelstück kann auch eine Armlehne oder eine
(Fuß-)Stütze klappbar durch den erfindungsgemäßen
Drehgelenkbeschlag ausgestaltet sein.
[0023] Weitere Maßnahmen und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus den Ansprüchen, der nachfolgen-
den Beschreibung und den Zeichnungen. In den Zeich-
nungen ist die Erfindung in mehreren Ausführungsbei-
spielen dargestellt.
[0024] Es zeigen:

Fig. 1 schematische Darstellung einer Vorderan-
sicht eines Polstermöbels mit abgeklappter
Lehne,

Fig. 2 schematische Darstellung einer Seitenan-
sicht eines Polstermöbels mit abgeklappter
Lehne,

Fig. 3 schematische Darstellung einer Vorderan-
sicht eines Polstermöbels mit ausgeklappter
Lehne,

Fig. 4a schematische Darstellung einer Seitenan-
sicht des Polstermöbels mit ausgeklappter
Lehne gemäß Fig. 3,

Fig. 4b eine schematische Darstellung einer Drauf-
sicht auf ein Polstermöbel mit ausgeklappter
Lehne gemäß Fig. 3,

Fig. 5 eine erste schematische Darstellung eines
ersten Ausführungsbeispieles des erfin-
dungsgemäßen Drehgelenkbeschlages,

Fig. 6 eine erste Seitenansicht des erfindungsgemä-
ßen Drehgelenkbeschlages gemäß Fig. 5,

Fig. 7 eine zweite Seitenansicht des erfindungsge-
mäßen Drehgelenkbeschlages gemäß Fig. 5,

Fig. 8 schematische Darstellung eines zweiten Aus-
führungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Drehgelenkbeschlages,

Fig. 9a ein erster Querschnitt durch den erfindungs-
gemäßen Drehgelenkbeschlag

Fig. 9b ein zweiter Querschnitt durch den erfindungs-
gemäßen Drehgelenkbeschlag und

Fig. 10 ein weiterer Querschnitt durch den erfin-
dungsgemäßen Drehgelenkbeschlag.

[0025] In den Figuren werden gleiche technische
Merkmale - unabhängig von den Ausführungsbeispielen
der Erfindung - mit demselben Bezugszeichen versehen,
sofern die technischen Merkmale auch die gleich tech-
nische Funktion innehaben.
[0026] In der Fig. 1 ist eine Vorderansicht eines Pols-
termöbels 1 dargestellt, welches eine Sitzfläche 2 auf-
weist, auf welcher eine Lehne 4 aufgesetzt ist. Die Lehne
4 ist über einen Rahmen 17 direkt oder indirekt über ein
feststehendes Rückenteil 3 mit der Sitzfläche 2 verbun-
den. Die klappbare Lehne 4 enthält an ihren, sich von
der Sitzfläche 2 weg erstreckenden Seiten jeweils einen
Drehgelenkbeschlag 5, wobei die beiden Drehgelenkbe-
schläge 5 zumindest an einer Trägerplatte 12 befestigt
sind, die sich innerhalb der Längserstreckung der Lehne
4 ausdehnt.
[0027] Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht des Polstermö-
bels 1 gemäß Fig. 1. Aus dieser Seitenansicht geht her-
vor, dass die Lehne 4 an ein feststehendes Rückenteil 3
angelehnt und/oder befestigt ist, welches auf der Sitzflä-
che 2 aufliegt. Das feststehende Rückenteil 3 ist dabei
in seiner Höhenausdehnung kürzer gestaltet als die ver-
stellbare Lehne 4, welche in der vorliegenden Darstel-
lung im abgeklappten Zustand gezeigt ist. Die Positio-
nierung der Lehne 4 wird dabei von dem Drehgelenkbe-
schlag 5 eingestellt. Der Drehgelenkbeschlag 5 besteht
aus zwei Gelenkschenkeln 6, 7, wobei der erste Gelenk-
schenkel 6 als Längsführung 9 ausgebildet ist, welche
über einen festen Drehpunkt 8 mit dem zweiten verbun-
den ist. Die Lehne 4 wird zumindest über die beiden un-
teren Gelenkschenkel 7 der beiden (links- und rechtssei-
tig angeordneten) Drehgelenkbeschläge 5 mit dem üb-
rigen Polstermöbel 1, insbesondere dem Rahmen 17,
dem feststehende Rückenteil 3 und/oder der Sitzfläche
2 fest verbunden oder verschraubt. Die Längsführung 9
ist zweiteilig aufgebaut und umfasst einen stabförmigen
ersten Teil 9.1, welcher in einen zweiten Teil 9.2 eingreift,
der als Rohr mit einem runden Durchmesser ausgebildet
ist. Der Durchmesser des stabartigen ersten Teiles 9.1
ist dabei kleiner ausgebildet, als ein Querschnitt des
zweiten rohrförmigen Teiles 9.2, so dass bei der Bewe-
gung des Drehgelenkbeschlages 5 sich der stabartige
erste Teil 9.1 innerhalb des zweiten Teiles 9.2 ungehin-
dert entlang einer Schenkellängsachse 16 in Längsrich-
tung bewegen kann. Gleichzeitig ist aber auch eine Dre-
hung des zweiten Teiles 9.2 um die Schenkellängsachse
16 möglich.
[0028] Fig. 3 zeigt eine Vorderansicht des Polstermö-
bels 1 mit gestreckter Lehne 4. Insbesondere aus Fig.
4a geht hervor, dass bei Ausbildung der senkrechten
Lehne 4 die beiden Teile 9.1 und 9.2 der Längsführung
9 zumindest teilweise auseinander geschoben sind, wo-
durch eine Höhenverstellung der Lehne 4 realisiert ist.
Bei der Positionsänderung aus dem geknickten Zustand
in den senkrechten Zustand der Lehne 4 fährt einerseits
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die Längsführung 9 auseinander, insbesondere deren
zweiter Teil 9.2 fährt in Richtung vom festen Drehpunkt
8 vom ersten Teil 9.1 weg, und andererseits schwenkt
der gesamte Gelenkschenkel 6 mit seiner Längsführung
9 um den festen Drehpunkt 8 vom Gelenkschenkel 7,
welcher fest an der Lehne 4 arretiert ist. Dabei nimmt der
erste Teil 9.1, welcher in das zweite Teil 9.2 eingreift, die
Trägerplatte 12 der Lehne 4 mit und führt diese in eine
senkrechte Position.
[0029] Fig. 4b zeigt eine Draufsicht auf das Polstermö-
bel 1, bei welcher sich die Lehne 4 an das Rückenteil 3
anschmiegt. Diese Darstellung soll eine Ausformung der
Lehne 4 darstellen, bei welcher eine Person auf dem
Polstermöbel 1 Platz genommen hat und sich an der Leh-
ne 4 anlehnt. Dabei wird die Lehne 4 annähernd mittig
in Richtung des Rückenteils 3 gedrückt. Dabei kommt es
zu Winkelveränderungen bzw. Winkelfehlern, die auf den
vorgeschlagenen Drehgelenkbeschlag 5 aber keine ne-
gativen Auswirkungen haben, da durch die mögliche
Drehbewegung des zweiten Teiles 9.2 um die Schenkel-
längsachse solche Winkelfehler ausgeglichen werden
können. Verwerfungen, die zu Faltenbildung bei der
Stauchung der Lehne 4 führen können, werden ebenfalls
zuverlässig unterbunden.
[0030] Ein erstes Ausführungsbeispiel des Drehge-
lenkbeschlages 5 ist in Fig. 5 ausgebildet. Dabei ist der
rohrförmige zweite Teil 9.2 (in einer senkrechten Stellung
der Lehne 4) etwas aus dem ersten Teil 9.1 heraus- bzw.
weggefahren, wobei der zweite Teil 9.2 fest mit der Trä-
gerplatte 12 der Lehne 4 verbunden ist. Der erste Teil
9.1 ist vorzugsweise zweischichtig aufgebaut und weist
zwei Teilgelenkschenkeln 9.1.1 und 9.1.2 auf. Der zweite
Geschenkschenkel 7 dagegen ist vorzugsweise drei-
schichtig aufgebaut und weist die Teilgelenkschenkeln
7.1, 7.2 und 7.3 auf. Sowohl die Teilgelenkschenkel
9.1.1, 9.1.2 als auch die Teilgelenkschenkel 7.1, 7.2, 7.3
sind im Bereich ihrer einander zugewandten Enden über
eine kraftschlüssige Verbindung miteinander verbunden,
wobei die kraftschlüssige Verbindung den Drehpunkt 8
aufweist. Die kraftschlüssige Verbindung wird im konkre-
ten Fall von einer Schraube 10 gebildet, die mit einer
selbstsichernden Mutter 11 arretiert ist. Im Bereich der
Schraube 10 und der Mutter 11 greifen die Enden der
Teilgelenkschenkel 9.1.1, 9.1.2 bzw. 7.1, 7.2, 7.3 über-
lappend ineinander, wodurch die Reibungsfläche des
Drehgelenkes 8 vergrößert wird. Zu diesem Zweck sind
sowohl die Enden der Teilgelenkschenkel 9.1.1, 9.1.2
des ersten Teiles 9.1 als auch die Enden der Teilgelenk-
schenkel 7.1, 7.2, 7.3 des zweiten Gelenkschenkels 7
gespreizt, so dass die Teilgelenkschenkel 7.1, 7.2, 7.3
des zweiten Gelenkschenkels 7 die Teilgelenkschenkel
9.1.1 und 9.1.2 des ersten Teiles 9.1 der Längsführung
aufnehmen. Die Teilgelenkschenkel 7.1, 7.2, 7.3 des
zweiten Gelenkschenkels 7 können ggf. an ihrem freien
Ende durch zusätzliche Stäbe verlängert werden.
[0031] In Fig. 6 ist eine Seitenansicht dieses ersten
Ausführungsbeispiels des Drehgelenkbeschlages 5 in ei-
ner senkrechten Position der Lehne 4 dargestellt, wäh-

rend in Fig. 7 eine abgeknickte Position des Drehgelenk-
beschlages 5 der Lehne 4 dargestellt ist. Wie anhand der
Fig. 7 gut zu erkennen ist, ist die Lehne 4 durch die Längs-
führung 9 eingefahren, d. h. der zweite Teil 9.2 hat einen
minimalen Abstand zum festen Drehgelenkpunkt 8 auf.
In beiden Fällen aus den Fig. 5 und 6 ist die senkrechte
Lehne 4 zumindest ein wenig durch die Längsführung
ausgefahren.
[0032] Ein zweites Ausführungsbeispiel des Drehge-
lenkbeschlages 13 ist in Fig. 8 dargestellt, welches eine
kinematische Umkehr bei der Längsführung 9, insbeson-
dere beim ersten und zweiten Teil 9.1 und 9.2, im Ver-
gleich zum ersten Ausführungsbeispiel zeigt. Dabei ist
im Gegensatz zu dem ersten Ausführungsbeispiel das
zweite rohrförmige Teil 9.2 über den Drehpunkt 8 an dem
zweiten Gelenkschenkel 7 drehbar befestigt, während
der stabförmige erste Teil 9.1 der Längsführung 9 län-
genverschiebbar und drehbar entlang der Schenkel-
längsachse 16 innerhalb des zweiten Teiles 9.2 gelagert
ist und gleichzeitig fest an der Trägerplatte 12 der Lehne
4 befestigt ist. Auch bei diesem Ausführungsbeispiel ist
der zweite Teil 9.2 über eine kraftschlüssige Verbindung
im Bereich des Drehpunktes 8 mit dem zweiten Gelenk-
schenkel 7 verbunden, wobei durch die Einstellung der
kraftschlüssigen Verbindung die Verstellkraft des Gelen-
kes 8 eingestellt wird. Ferner ist in Fig. 8 auch ein Glei-
telement 14 bei der Längsführung 9 dargestellt mit einem
oberen kragenförmigen Anschlag 14.1 zwischen dem
(unteren) röhrenförmigen zweiten Teil 9.1 und dem (obe-
ren) stabförmigen ersten Teil 9.2.
[0033] Fig. 9a zeigt einen ersten Querschnitt durch die
Längsführung 9, woraus ersichtlich ist, dass der zweite
Teil 9.2 den ersten Teil 9.1 vollständig umschließt. Zwi-
schen dem ersten Teil 9.1 und dem zweiten Teil 9.2 ist
ein Gleitelement 14 ausgebildet, welches vorzugsweise
aus einem Kunststoffspritzgussteil besteht, und welches
die Reibung zwischen den beiden Teilen 9.1, 9.2 der
Längsführung 9 reduziert. Idealerweise ist in den Fig. 9a
und 9b zwischen dem Gleitelement 14 und dem ersten
rohrförmigen zweiten Teil 9.2 eine Gleitpassung vorge-
sehen.
[0034] In Fig. 9b ist eine weitere Variante des Gleite-
lements 14 in der Längsführung 9 dargestellt. Das ent-
sprechende Gleitelement 14 ist als Kunststoffrohr 14
ausgestaltet und über den stabförmigen ersten Teil 9.1
geschoben. Dabei ist vorzugsweise der Außendurch-
messer des Kunststoffrohrs 14 als Gleitpassung zum In-
nendurchmesser des zweiten Teils 9.2 der Längsführung
9 ausgestaltet. Ferner kann - wie gestrichelt angedeutet
- das Gleitelement 14 mit einem Anschlag 14.1 versehen
sein, der beispielsweise kragenförmig (insbesondere in
Richtung des Drehpunktes 8) ausgestaltet ist. Durch die-
sen kragenartigen Anschlag 14.1 können Geräusche
beim Zusammenfahren der Längsführungen 9 deutlich
reduziert werden.
[0035] Wie aus dem weiteren Beispiel der Fig. 10 her-
vorgeht, kann das Gleitelement 14 den Innenraum zwi-
schen den Teilen 9.1, 9.2 der Längsführung 9 nicht voll-
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ständig ausfüllen, da das zweite Teil 9.2 gegenüberlie-
gend jeweils einen nach innen ragenden Anschlag 15
aufweist, welche zum Gleitelement 14 hin gerichtet sind,
um die Drehbewegung und/oder die Längsverschiebung
der Längsführung 9 zumindest teilweise zu begrenzen.

Bezugszeichenliste

[0036]

1 Polstermöbel
2 Sitzfläche
3 festehendes Rückenteil
4 Lehne
5 Drehgelenkbeschlag
6 Gelenkschenkel
7 Gelenkschenkel
7.1 Teilgelenkschenkel
7.2 Teilgelenkschenkel
7.3 Teilgelenkschenkel
8 Drehpunkt
9 Längsführung
9.1 erster Teil der Längsführung
9.1.1 Teilgelenkschenkel
9.1.2 Teilgelenkschenkel
9.2 zweiter Teil der Längsführung
10 Schraube
11 Mutter
12 Trägerplatte
13 Drehgelenkbeschlag
14 Gleitelement
14.1 Anschlag an 14, insbesondere kragenförmig
15 Anschlag
16 Schenkellängsachse von 9.1
17 Rahmen

Patentansprüche

1. Drehgelenkbeschlag, vorzugsweise für Möbel, Pols-
termöbel oder dergleichen mit einer verstellbaren
Lehne, aufweisend zumindest zwei, über einen fes-
ten Drehpunkt (8) verbundene Gelenkschenkel (6,
7), die schwenkbar zueinander ausgestaltet sind,
wobei ein erster Gelenkschenkel (6) mittels einer zu-
mindest zweiteilig ausgebildeten Längsführung (9)
in Richtung Schenkellängsachse längenverstellbar
ausgeführt ist, dadurch gekennzeichnet,
dass ein erster Teil (9.1) der Längsführung (9) des
ersten Gelenkschenkels (6) stabförmig ausgebildet
ist und von einem zweiten Teil (9.2) der Längsfüh-
rung (9) umschlossen ist, wobei das erste Teil (9.1)
zum zweiten Teil (9.2) drehbar um die Schenkel-
längsachse ausgestaltet ist.

2. Drehgelenkbeschlag nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite Teil (9.2) der Längsführung (9) das

erste Teil (9.1) umfangsmäßig vollständig um-
schließt.

3. Drehgelenkbeschlag nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite Teil (9.2) der Längsführung (9) rohr-
artig ausgestaltet ist, indem der erste Teil (9.1) der
Längsführung (9) zumindest teilweise drehbar und
längsverschiebbar gelagert ist.

4. Drehgelenkbeschlag nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Teil (9.2) der Längsführung (9) ei-
nen im Wesentlichen kreisförmigen Querschnitt auf-
weist.

5. Drehgelenkbeschlag nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen den beiden Teilen (9.1, 9.2) der
Längsführung (9) wenigstens ein Gleitelement (14),
insbesondere aus Kunststoff, angeordnet ist,
wobei insbesondere an dem Gleitelement (14) auch
ein Anschlag (14.1) vorgesehen ist.

6. Drehgelenkbeschlag nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen den beiden Teilen (9.1, 9.2) der
Längsführung (9) wenigstens ein Anschlag (15) vor-
gesehen ist, um die Drehbewegung und/oder die
Längsverschiebung der Längsführung (9) zu be-
grenzen.

7. Drehgelenkbeschlag nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Querschnitt des rohrartig ausgestalteten
zweiten Teiles (9.2) der Längsführung (9) größer ist,
als eine, in dem zweiten Teil (9.2) der Längsführung
(9) quer verlaufende Ausdehnung des ersten Teiles
(9.1) der Längsführung (9).

8. Drehgelenkbeschlag nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste und der zweite Gelenkschenkel (6,
7) durch eine kraftschlüssige, den Drehpunkt (8) ent-
haltene Verbindung (10, 11) miteinander verbunden
sind.

9. Drehgelenkbeschlag nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die kraftschlüssige Verbindung (10, 11) als
Schrauben-Mutter-Kombination ausgebildet ist, wo-
bei insbesondere die Mutter (11) als selbstsichernde
Mutter ausgestaltet ist.
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10. Drehgelenkbeschlag nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der stabförmige erste Teil (9.1) der Längsfüh-
rung (9) und/oder der zweite Gelenkschenkel (7)
mindestens aus zwei Teilgelenkschenkeln (9.1.1,
9.1.2; 7.1, 7.2, 7.3) bestehen, welche in ihrer Längs-
erstreckung übereinanderliegend befestigt sind, wo-
bei die mittels der kraftschlüssigen Verbindung (10,
11) gehaltenen Enden der Teilgelenkschenkel
(9.1.1, 9.1.2; 7.1, 7.2, 7.3) des ersten Teiles 9.1 der
Längsführung (9) und des zweiten Gelenkschenkels
(7) voneinander nach außen gespreizt ausgebildet
sind und ineinander greifen.

11. Polstermöbel, umfassend einen feststehenden
Rückenteil mit einer Lehne, welche in ihrer Position
mittels eines Gelenkbeschlages veränderbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Gelenkbeschlag als Drehgelenkbeschlag
(5) nach mindestens einem der vorhergehenden An-
sprüche 1 bis 10 ausgebildet ist.

12. Polstermöbel nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Gelenkschenkel (7) an einem fest-
stehenden Element der Lehne (4) oder einem Ge-
stell des Polstermöbels befestigt ist und der erste
Gelenkschenkel (6) über die Längsführung (9) an
dem oberen, bewegbaren Element (12) der Lehne
(4) befestigt ist.

13. Polstermöbel nach Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Drehgelenkbeschlag (5) annähernd senk-
recht zur Höhenerstreckung des feststehenden
Rückenteils (3) in der, an das Rückenteil (3) ange-
lehnten Lehne (4) ausgebildet ist, wobei die kraft-
schlüssige, den Drehpunkt (8) umfassende Verbin-
dung (10, 11) nahe einem oberen Ende des Rück-
enteiles (3) positioniert ist.
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